
	QM04
Rev. 04
	Geheimhaltungsvereinbarung
	[image: ]







Geheimhaltungsvereinbarung

zwischen


Venturetec Rotating Systems GmbH
Johann-Georg-Weinhart-Straße 2
87600 Kaufbeuren


und

     
     
     
     
     

wird nachstehende Vereinbarung getroffen:
I.	Vorbemerkung

Die Parteien beabsichtigen die Anbahnung von Geschäftsbeziehungen.

Die Parteien sind aus diesem Grund bereit, sich gegenseitig die die Geschäftsanbahnung betreffenden und hierfür erforderlichen  Informationen (Daten, Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Pläne, Beschreibungen, Spezifikationen, Messergebnisse, Berechnungen, Erfahrungen, Muster, Kenntnisse und Vorgänge einschließlich geheimen Know-how o.ä.) zur Verfügung zu stellen.

Die Informationen sind überwiegend der Öffentlichkeit nicht bekannt und sollen auch nicht bekannt werden.

II.	Geheimhaltungsvereinbarung

1.	Die Parteien verpflichten sich, solange nicht eine der Parteien die Vertragsverhandlungen für erfolglos erklärt hat, der jeweils anderen Partei alle Informationen, die für einen späteren Vertragsabschluss wesentlich sind, zur Verfügung zu stellen.

2.	Die Parteien verpflichten sich weiter, alle vertraulichen Informationen, die sie von der jeweils anderen Partei oder Arbeitnehmern oder Beratern von dieser über die Partei in schriftlicher, mündlicher oder anderweitiger Form erhält, ausschließlich zum Zwecke der Geschäftsanbahnung und zur Vorbereitung der Vertragsverhandlungen zu verwenden und diese Informationen, solange ein Vertrag nicht zustande gekommen ist, geheim zu halten, d.h. als anvertraute Betriebsgeheimnisse zu behandeln und diese Dritten nicht zugänglich zu machen. Die Geheimhaltung gilt auch fort, wenn ein Vertrag geschlossen ist und wird Bestandteil des Vertrages.

	Informationen sind nur dann nicht vertraulich, wenn
	a)	sie zum Zeitpunkt der Bekanntgabe nachweislich dem Empfänger oder öffentlich bereits bekannt waren,
	b)	sie nach Bekanntgabe bekannt werden und dies nicht unmittelbar oder mittelbar auf einem Verhalten einer der Parteien beruht,
	c)	eine der Parteien gesetzlich oder behördlich verpflichtet ist, sie zu offenbaren, sofern eine solche Pflicht vor Offenlegung der anderen Partei schriftlich mitgeteilt wird.

3.	Beide Parteien verpflichten sich weiter, die Tatsache, dass Verhandlungen stattfinden, und alle Einzelheiten dieser Verhandlungen gegenüber Dritten geheim zu halten.

4.	Die Parteien verpflichten sich weiter, dass die Weitergabe der Daten und Informationen an jeweils eigene Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen nur unter Weitergabe der Geheimhaltungsverpflichtung und nur, soweit dies im Rahmen der Geschäftsanbahnung erforderlich ist, erfolgen darf.

5.	Beide Parteien dürfen die vertraulichen Informationen und die Tatsache, dass Verhandlungen stattfinden, sowie Einzelheiten dieser Verhandlungen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der jeweils anderen Partei Dritten offenbaren.


6.	Die Parteien verpflichten sich, auf schriftliche Aufforderung einer Partei unverzüglich  sämtliche erhaltenen Unterlagen einschließlich gefertigter Kopien der jeweils anderen Partei zurückzugewähren und elektronische Daten zu löschen, falls eine der Vertragsparteien die Verhandlungen für erfolglos erklärt.

7.	Im Falle einer Verletzung dieser Vereinbarung steht der jeweils geschädigten Partei die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen nach den gesetzlichen Vorschriften zu.

8. 	Lizenzen oder ähnliche Rechte werden mit dieser Vereinbarung ausdrücklich nicht eingeräumt. Die Parteien behalten sich jeweils alle Rechte einschließlich der Urheberrechte in Bezug auf die jeweils erteilten Informationen im In- und Ausland auch für den Fall der Patenterteilung, der Gebrauchsmustereintragung oder sonstiger Schutzrechte vor.

9.	Die Parteien übermitteln sich die jeweiligen Informationen nach bestem Wissen und als Grundlage für eine angestrebte Geschäftsbeziehung mit der gleichen Sorgfalt, die sie hinsichtlich der eigenen Informationen walten lassen.

10.	Die vorstehenden Vereinbarungen haben insbesondere auch für diejenigen Kenntnisse Geltung, die im Rahmen der Zusammenarbeit von den Parteien neu gewonnen werden. Diese Kenntnisse dürfen von den Parteien insbesondere nicht im Rahmen einer Geschäftsanbahnung bzw. einem Vertragsverhältnis mit einem Wettbewerber zum Nachteil der jeweils anderen Partei genutzt werden.

11.	Auf diese Vereinbarung findet deutsches Recht unter Ausschluss der Kollisionsregeln Anwendung.

12.	Gerichtsstand ist Kaufbeuren.

13.	Diese Vereinbarung wird mit Unterzeichnung durch die Parteien wirksam. Die Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung treten fünf Jahre nach dem Austausch der zuletzt erhaltenen vertraulichen Information außer Kraft.

14.	Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.	 Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das vereinbarte Schriftformerfordernis.


15.	Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vereinbarung nicht berührt. Die weggefallene Bestimmung ist durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem Zweck der weggefallenen Bestimmung möglichst nahekommt.


Unterschriften:

	Venturetec Rotating Systems GmbH
Johann-Georg-Weinhart-Straße 2

D- 87600 Kaufbeuren

T:  + 49 (0)8341 9005-0
F:  + 49 (0)8341 9005-50
E:  sales@venturetec.de
W: www.venturetec.de
	     
     
     
     
     
     
     

	

Kaufbeuren, den      




   _____________________________________
		Unterschrift (VM)
	

_________________________     _______________
                           Ort                                                                    Datum



     ________________________________________			Unterschrift
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